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Weil	der	Grundsatz	der	Nachahmungsfreiheit	gilt!

Warum	gewerbliche	Schutzrechte?



Jeder	darf	Wettbewerber	nachahmen!

Ausnahme:	

• er	verletzt	damit	gewerbliche	Schutzrechte	(Patent,	Gebrauchsmuster,	

eingetragenes	Design,	Marken)	

• er	verletzt	damit	Spezialgesetze	(z.B.	UWG)

Wer	seine	Produkte	mit	gewerblichen	Schutzrechten	abgesichert	hat,	kann	

sich	wesentlich	besser	gegen	Nachahmer	wehren.

Grundsatz	der	Nachahmungsfreiheit

Gewerbliche Schutzrechte



Welche	gewerblichen	Schutzrechte	gibt	es?

Firmenname
Produktname Marke

Produktdesign

Technik Patent
Gebrauchsmuster

Eingetragenes	Design	
(Geschmacksmuster)
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Schutzrecht Schutz auf Prüfung

Patent technische Erfindung: 
Erzeugnis, 
Verfahren, 
Verwendung

ja

Gebrauchsmuster
(nur in einigen Ländern)

Wie Patent (ausgenommen Verfahren) nein (nur falls angegriffen)

Eingetragenes Design
(früher: „Geschmacksmuster“)

Design nein (nur falls angegriffen)

Marke Kennzeichnung von Produkten oder  
Firmen

ja

Urheberrecht Werke der Literatur, Wissenschaft und 
Kunst (inkl. Design)

nein (nur falls angegriffen) 

Halbleiterschutz Topographie eines Chips nein (nur falls angegriffen) 

Sortenschutz Pflanzensorte ja
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Das	Verbietungsrecht!

Was	ist	die	wesentliche	Wirkung	eines	Sonderschutzrechts?
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Die	wesentliche	Wirkung	von	gewerblichen	Schutzrechten	ist	das	

Verbietungsrecht.	

Der	Schutzrechtsinhaber	kann	Dritten	verbieten,	

• die	durch	ein	Patent/ein	Gebrauchsmuster	geschützte	Erfindung	zu	

benutzen

• die	durch	eine	Marke	geschützte	Bezeichnung	zu	verwenden

• eine	durch	ein	eingetragenes	Design	geschützte	Gestaltung	zu	

verwenden

Verbietungsrecht
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Ihr	Schutzrecht	ist	eingetragen/erteilt.

Dürfen	Sie	die	patentierte	Erfindung/die	eingetragene	Marke/das	

eingetragene	Design	jetzt	auch	benutzen?

Nein!

Benutzungsrecht?
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